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Satzung der Stadt Wuppertal über die 2. Verlängerung der Veränderungssperre für das 
Grundstück Gathe, Gemarkung Elberfeld, Flur 93, Flurstück 88, in Wuppertal-Elberfeld vom 
01.04.2015 
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen Seite 666 / Geltende Gesetze und Verordnungen Nordrhein-Westfalen 
2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der politischen 
Partizipation in den Gemeinden und zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften 
vom 19.12.2013 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW 2013, Seite 878) in Verbindung mit den §§ 
14 Absatz 1, 16 Absatz 1 und 17 Absatz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der 
Unterbringung von Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), hat der Rat der 
Stadt Wuppertal am 09.03.2015 folgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
 
Die durch die Satzung der Stadt Wuppertal vom 08.04.2013, bekannt gemacht am 10.04.2013, zur 
Sicherung der Bauleitplanung (Bebauungsplan 1175 – Gathe/Ludwigstraße/Markomannenstraße) 
erlassene Veränderungssperre für das Grundstück Gathe, Gemarkung Elberfeld, Flur 93, Flurstück 
88 wird um ein weiteres Jahr verlängert. Ein Lageplan, in dem das von der Veränderungssperre 
betroffene Grundstück gekennzeichnet ist, ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

§ 2 

 
 
Diese Satzung tritt am 10.04.2015 in Kraft. Sie tritt mit dem Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes, spätestens jedoch mit Ablauf des 09.04.2016 außer Kraft. 
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Abgrenzung des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes

Geltungsbereich der Veränderungssperre

2. Verlängerung einer Veränderungssperre für das Grundstück Gathe 20
in Wuppertal-Elberfeld

Gemarkung Elberfeld
Flur 93
Flurstück 88

Bebauungsplan Nr. 1175 - Gathe - Ludwigstraße - Markomannenstraße -

1175

Lageplan zur Veränderungssperre

G
a
th

e

Markomannenstraße
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--------------------------------------- 

Ich bestätige, dass 
- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 
 

----------------------------------------- 
 

Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 09.03.2015 beschlossen hat, 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Lageplan liegt montags, dienstags, donnerstags und freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
zusätzlich donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zur Einsichtnahme im 
Ressort Vermessung, Katasteramt und Geodaten, im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-
Platz 1 (Rathaus-Neubau, Eingang Große Flurstraße), 42275 Wuppertal, Ebene 0, Zimmer C – 055, 
aus. 

--------------------------------------- 
Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung NRW gegen die vorstehen-
de Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und dabei 
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
Wuppertal, den 01.04.2015 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 20.04. – 22.05.2015 einschließlich 
 
Bebauungsplan 622B – Friedrich-Engels-Allee - 5. Änderung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 26.02.2015 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung und die Offenlegung 
des Bebauungsplans 622B – Friedrich-Engels-Allee - 5. Änderung gefasst: 
 
1. Der Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplan 622 B - Friedrich-Engels- Allee - um-
fasst den Bereich zwischen Hünefeldstraße und der Wupper, im Westen vor dem Haus 54a und 
dem Kirchengrundstück bis zur Wupper, im Osten vor dem Haus 76 endend, einschließlich der 
Hinterliegergrundstücke 76a und 82a bis zur Seitenstraße verlaufend (siehe Anlage 01). 
 
2. Die Aufstellung und die öffentliche Auslegung der 5. Änderung des Bebauungsplans 622  B - 
Friedrich-Engels-Allee - wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Absatz 
1 und § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen. 
 
3. Das Planverfahren wird als Verfahren der Innenentwicklung nach § 13a BauGB durchgeführt. 
Von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von  umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden  Erklärung nach § 10 Absatz 4 BauGB wird 
abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
 
4. Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 BauGB sowie der 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 
1 BauGB wird abgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planungsziel: Nutzungsänderung zur Ermöglichung von mischgebietsverträglichen Nutzungen. 
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Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung unter der Nummer 96 B gemäß § 13a 
Absatz 2 BauGB angepasst. 
 

------------------------------------------ 
 
Allgemeine Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.04.2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes über Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von 
Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), in dem angegebenen Zeitraum zur 
Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB 
beigefügt. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen können während der Zeit der öffentlichen Auslegung schriftlich oder mündlich im 
Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

------------------------------------------ 
 
Ich bestätige, dass 
 
- der Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt übereinstimmt. 
 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 
Rates der Stadt in seiner Sitzung am 26.02.2015 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
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Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 01.04.2015 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 1182 - Friedrich-Ebert-Straße / Haarhausstraße - 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 09.03.2015 den Bebauungsplan 1182 - 
Friedrich-Ebert-Straße / Haarhausstraße - als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich:

 

 Der Geltungsbereich erfasst ein Gebiet nördlich der Friedrich-Ebert-Straße 
bis zur Nützenberger Straße zwischen Haarhausstraße und Treppenstraße. 

Planungsziel: Steuerung der Zulässigkeit von Automatenspielhallen und Wettbüros im 
Bereich der Friedrich-Ebert-Straße / Haarhausstraße. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit Begründung, im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C - 078, 
während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt 
des Bebauungsplans und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise: 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB in der 

Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 
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(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über 
Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von 
Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch den oben genannten Bauleitplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Seite 666 / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023 zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 03.02.2015 
(Gesetz- und Verordnungsblatt NRW 2015, Seite 203), beim Zustandekommen des 
oben genannten Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet 

 oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
Wuppertal, den 01.04.2015 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Aufhebung von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplanverfahren 884/1 – westlich Nöllenhammerweg - 
Bebauungsplanverfahren 884/3 – östlich Harzstraße – 
Bebauungsplanverfahren 924 – Hahnerberger Straße – 
Bebauungsplanverfahren 1041 – Cronenfeld Vonkeln – 
Bebauungsplanverfahren 1120 – Hahnerberger Straße / Hipkendahl – 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 09.03.2015 nachfolgenden Beschluss über 
die Aufhebung der Bebauungspläne 884/1 – westlich Nöllenhammerweg –, 884/3 – östlich 
Harzstraße –, 924 – Hahnerberger Straße –, 1041 – Cronenfeld Vonkeln – und 1120 – 
Hahnerberger Straße / Hipkendahl – gefasst: 
 

1.  Für den Stadtbezirk Cronenberg werden die entsprechend im aktuellen „Arbeitsprogramm 
verbindliche Bauleitplanung“ aufgeführten aufzuhebende Verfahren ohne Rechtskraft, 
welche älter sind als 5 Jahre, nicht weiterverfolgt. 

2.  Zu den Planverfahren: 
884/1 – westlich Nöllenhammerweg – 
884/3 – östlich Harzstraße – 
924 – Hahnerberger Straße – 
1041 – Cronenfeld Vonkeln – 
1120 – Hahnerberger Straße / Hipkendahl – 

werden die dazu ergangenen verfahrensleitenden Beschlüsse aufgehoben. 
------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 884/1 wurde im Jahr 2005 vom 
ursprünglichen Planbereich des Bebauungsplan 884 - Küllenhahner Straße - abgeteilt. Dieser 
umfasst eine Fläche zwischen der nordwestlich verlaufenden Sportplatzstraße und dem 
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nordöstlich verlaufenden Nöllenhammerweg, welche sich zwischen der im Norden verlaufenden 
Küllenhahner Straße und der im Süden verlaufenden Sambatrasse befindet. 
 

------------------------ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 884/3 wurde im Jahr 2005 vom 
ursprünglichen Planbereich des Bebauungsplan 884 - Küllenhahner Straße - abgeteilt. Dieser 
umfasst eine Fläche  östlich der Harzstraße,  zwischen der im Norden verlaufenden Küllenhahner 
Straße und der im Süden verlaufenden Sambatrasse. 

------------------------ 
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Geltungsbereich: Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 924 umfasst eine Fläche zwischen der 
von Nord-Westen bis Südosten verlaufenden Theishahner Straße, der nördlich verlaufenden 
Küllenhahner Straße und der westlich verlaufenden Hahnerberger Straße. 

 
------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 1041 umfasst eine Fläche südlich der 
Straße Vonkeln einschließlich der südöstlich verlaufenden Hahnerberger Straße und dem 
Kreuzungsbereich zur Hastener und Cronenfelder Straße. 
 

------------------------ 
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Geltungsbereich: Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 1120 umfasst eine Fläche zwischen der 
westlich verlaufenden Hahnerberger Straße im Bereich der angrenzenden Korzerter Straße und 
dem östlich verlaufenden Görresweg. 
 

------------------------ 
 
Planungsziel: Auftrag zur Aufhebung älterer, nicht weitergeführter Verfahren ohne Rechtskraft. 
 

------------------------------------------ 
 
Ich bestätige, dass 
- der Aufhebungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufhebungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  übereinstimmt. 
 
Der vorstehende Beschluss, den der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 09.03.2015 beschlossen 
hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter: 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
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Wuppertal, den 18.03.2015 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  

 
Aufstellung von Bauleitplänen  

Bebauungsplan 1209 - Rädchen Mitte - 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 26.03.2015 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des 
Bebauungsplans 1209 - Rädchen Mitte – gefasst:  
 

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1209 umfasst das Grundstück Rädchen 17 
sowie einen Teil des Grundstückes Rädchen 25, sowie eine Teilfläche westlich entlang 
der Straße Rädchen, beginnend auf Höhe des Grundstückes Rädchen 13 mit einer 
Tiefe von 25 m und endend auf Höhe des Grundstückes Rädchen 29 mit einer Tiefe 
von 14 m. 

2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 1209 – Rädchen Mitte – wird für den unter 
Punkt 1 genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

3. Das Verfahren wird als Verfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB 
durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten von umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Das 
Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
 

------------------------------------------ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stadtbote 
Nr. 12/2015

Seite 
15 von 68



Planungsziel: Städtebauliche Anpassung der Rahmenbedingungen für eine Baufläche. 

Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplans erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 

------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

                                                ----------------------------- 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 
worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 
Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  
übereinstimmt. 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 26.03.2015 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
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Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 01.04.2015 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 20.04. – 22.05.2015 einschließlich 
 
Bebauungsplan 1184 - Albrechtstraße / Gathe -  
Bebauungsplan 90 - Friedrichschulstraße / Nordstraße / Albrechtsstraße / Höchsten / Karlstraße 
und Gathe - 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 26.02.2015 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des 
Bebauungsplanes 1184 - Albrechtstraße / Gathe - und die Offenlegung zur Teilaufhebung des 
Bebauungsplanes 90 - Friedrichschulstraße / Nordstraße / Albrechtsstraße / Höchsten / Karlstraße 
und Gathe - gefasst: 
 
1. Die identischen Geltungsbereiche des Bebauungsplanes 1184 - Albrechtstraße / Gathe - und 

der Teilaufhebung des Bebauungsplanes 90 - Friedrichschulstraße / Nordstraße / 
Albrechtsstraße / Höchsten / Karlstraße und Gathe - werden gegenüber dem Aufstel-
lungsbeschluss im Westen und Osten um die Straßenflächen Friedrichstraße und teilweise 
Gathe erweitert und umfassen nun den Bereich zwischen Albrechtstraße, Gathe, 
Friedrichschulstraße und Friedrichstraße, wie in der Anlage 01 kenntlich gemacht. 

 
2.  Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes  1184 - Albrechtstraße / Gathe - 

einschließlich der Begründung wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 
3 Absatz 2 BauGB beschlossen. 

 
3. Die öffentliche Auslegung zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes 90 - Friedrichschulstraße / 

Nordstraße / Albrechtstraße / Höchsten / Karlstraße und Gathe - einschließlich der Begründung 
wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 3 Absatz 2 BauGB 
beschlossen.  
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Planungsziel: Steuerung der Ansiedlung von Vergnügungsstätten sowie Festsetzung des 
Baugebietstyps. 
 

------------------------------------------ 
 
Allgemeine Hinweise:  
 
Die genannten Bauleitpläne liegen gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.04.2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der 
Unterbringung von Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), in dem 
angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in 
Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung der Planentwürfe findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Die im Bauleitplanverfahren 1184 zur Anwendung kommende DIN-Norm 4109 – Schallschutz im 
Hochbau – kann abweichend vom Planentwurf und der Begründung im Rathaus Wuppertal-
Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), 
Ebene 2, in Raum C - 227 während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 
09:00 Uhr bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) 
eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen können während der Zeit der öffentlichen Auslegung schriftlich oder mündlich im 
Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

------------------------------------------ 
 
Ich bestätige, dass 
 
- der Offenlegungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
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- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt übereinstimmt. 

 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 
Rates der Stadt in seiner Sitzung am 26.02.2015 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 01.04.2015 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 

Der Stadtbote 
Nr. 12/2015

Seite 
20 von 68

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen�
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene�


Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 790 - Charlottenstraße / Brunnenstraße - 1. Änderung 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 09.03.2015 den Bebauungsplan 790 - 
Charlottenstraße / Brunnenstraße - 1. Änderung als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich der 1. Änderung erfasst einen Bereich zwischen dem 
öffentlichen Stellplatz an der Sattlerstraße zwischen den Hausnummern 26 und 34 im Osten, 
der öffentlichen Grünfläche im Süden, der rückwärtigen Grundstücksgrenze der Häuser 
Wirkerstraße Hausnummer 39 - 41 und Teile der Hof- bzw Gartenflächen der Häuser 
Wirkerstraße 33 -37 im Westen und der Grundstücksgrenze Sattlerstraße 26 und 26a im 
Norden. 
 
Planungsziel: Nutzungsänderung einer Gemeinbedarfsfläche in zu vermietende 
Dauerstellplätze. 
 
Der Flächennutzungsplan wurde im Wege der Berichtigung unter der Nummer 84 B gemäß § 
13a Absatz 2 BauGB angepasst. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
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Der Bebauungsplan wird mit Begründung, im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C - 078, 
während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt 
des Bebauungsplans und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise: 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB in der 

Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über 
Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von 
Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch den oben genannten Bauleitplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Seite 666 / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023 zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 03.02.2015 
(Gesetz- und Verordnungsblatt NRW 2015, Seite 203), beim Zustandekommen des 
oben genannten Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet 

 oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
Wuppertal, den 18.03.2015 
 
gez. 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 486 - Sonnenblume - 3. Änderung 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 09.03.2015 den Bebauungsplan 486 - 
Sonnenblume - 3. Änderung als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geltungsbereich:

 

 Die von der 3. Änderung erfasste Fläche befindet sich im Wuppertaler 
Stadtbezirk Uellendahl-Katernberg. Das Plangebiet liegt nördlich des Westfalenweges und 
westlich der Straße Neuenbaumer Weg und umfasst im Wesentlichen die Grundstücke 
Gemarkung Elberfeld, Flur 477, Flurstücke 80, 82 und 83 (Grundstücke Neuenbaumer Weg 1 
und 3). Die Fläche der Bebauungsplanänderung ist rund 4.200 qm groß. Die östliche 
Begrenzung des Geltungsbereiches des Plangebietes der 3. Änderung weicht aufgrund der 
Festsetzung einer Straßenbegrenzungslinie leicht von dem Geltungsbereich des 
Ursprungsplanes 486 ab. 

Planungsziel: Herstellung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Sicherung der 
Bestandsbebauung. 
 
Der Flächennutzungsplan wurde im Wege der Berichtigung unter der Nummer 81 B gemäß § 
13a Absatz 2 BauGB angepasst. 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit Begründung, im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C - 078, 
während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt 
des Bebauungsplans und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise: 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB in der 

Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über 
Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von 
Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch den oben genannten Bauleitplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Seite 666 / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023 zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 03.02.2015 
(Gesetz- und Verordnungsblatt NRW 2015, Seite 203), beim Zustandekommen des 
oben genannten Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet 

 oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
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Wuppertal, den 18.03.2015 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 869 – Radenberg - 3. Änderung 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 09.03.2015 den Bebauungsplan 869 – 
Radenberg - 3. Änderung als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich:

 

 Der Geltungsbereich der 3. Änderung betrifft die zu den Wohnbauflächen 
gehörenden Grundstücksbereiche. Der Geltungsbereich umfasst die Flächen westlich der 
Wiedener Straße, im Süden bis zur Kreuzung Kirchenfelder Weg / An der Piep 2 und 
Kirchenfelder Weg 2a, im Südwesten begrenzt durch das Tal des Kirchenfelder Baches und 
im Nordwesten begrenzt durch den Bahnkörper der Eisenbahntrasse Vohwinkel-Essen. Der 
Geltungsbereich umfasst weiterhin die Fläche der Wiedener Straße und der Straße An der 
Piep bis Haus Nr. 17. 

Planungsziel: Neuregelung der Festsetzung über die Zulässigkeit von Nebenanlagen und 
Aufhebung der Gestaltungssatzung jeweils für die Wohnbauflächen im Geltungsbereich. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. Änderung des genannten Bauleitplans in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird 
mit Begründung, im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 
Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C - 078, während der 

Der Stadtbote 
Nr. 12/2015

Seite 
26 von 68



Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt des 
Bebauungsplanes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise: 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB in der 

Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über 
Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von 
Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch den oben genannten Bauleitplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Seite 666 / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023 zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 03.02.2015 
(Gesetz- und Verordnungsblatt NRW 2015, Seite 203), beim Zustandekommen des 
oben genannten Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet 

 oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
Wuppertal, den 18.03.2015 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 1211 - Kohlstraße - 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 09.03.2015 den Bebauungsplan 1211 - 
Kohlstraße - als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geltungsbereich:

 

 Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche, welche im Norden durch den 
Kreuzungsbereich der Straßen Kohlstraße und Hermann-Ehlers-Straße, im Osten durch den 
Fußweg, welcher das Schulgrundstück abgrenzt, im Süden durch das Sportplatzgelände und 
im Westen durch die östliche Grundstücksgrenze des Hauses Kohlstraße 110 sowie die süd-
östlichen Grundstücksgrenzen der Häuser Kohlstraße 117 bis 135 begrenzt ist. 

Planungsziel: Errichtung einer Kindertagesstätte. 
 
Der Flächennutzungsplan wurde im Wege der Berichtigung unter der Nummer 93 B gemäß § 
13a Absatz 2 BauGB angepasst. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit Begründung, im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C - 078, 
während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt 
des Bebauungsplans und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
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Hinweise: 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB in der 

Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über 
Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von 
Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch den oben genannten Bauleitplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Seite 666 / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023 zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 03.02.2015 
(Gesetz- und Verordnungsblatt NRW 2015, Seite 203), beim Zustandekommen des 
oben genannten Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet 

 oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
Wuppertal, den 18.03.2015 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 1204 - Reuterstraße / Lessingstraße - 
Teilaufhebung des Bebauungsplans 520 - Herderstraße - 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 09.03.2015 den Bebauungsplan 1204 - 
Reuterstraße / Lessingstraße - sowie die Teilaufhebung des Bebauungsplans 520 - Herder-
straße - als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich:

 

 Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 1204 - Reuterstraße / 
Lessingstraße - erfasst Teile der Scheffelstraße und eine Fläche südlich der Scheffelstraße, 
westlich der Lessingstraße, nördlich der Reuterstraße und östlich der gewerblichen 
Grundstücksfläche des GEBA Gewerbeparks Scheffelstraße. 
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Geltungsbereich: Der Geltungsbereich des aufzuhebenden Teilbereichs des Bebauungsplans 
520 - Herderstraße - entspricht dem Geltungsbereich des Bebauungsplans 1204 - 
Reuterstraße / Lessingstraße -. 
 
Planungsziel beider Verfahren: Die innerstädtische Gewerbebrachfläche zwischen 
Scheffelstraße und Reuterstraße soll zu Wohnzwecken umgenutzt werden. Der östliche 
Bereich soll mit Mehrfamilienhäusern unterschiedlicher Größen bebaut werden; die 
bestehende Wohnbebauung bzw. die gemischt genutzten Flächen im westlichen Planbereich 
sollen gesichert werden. 
 
Der Flächennutzungsplan wurde im Wege der Berichtigung unter der Nummer 67 B gemäß § 
13a Absatz 2 BauGB angepasst. 
 
Mit dieser Bekanntmachung treten die genannten Bauleitpläne in bzw. teilweise außer 
Kraft. 
Die Bebauungspläne werden mit Begründung, im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-
Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer 
C - 078, während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den 
Inhalt der Bebauungspläne und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise: 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB in der 

Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über 
Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von 
Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch den oben genannten Bauleitplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Seite 666 / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023 zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 03.02.2015 
(Gesetz- und Verordnungsblatt NRW 2015, Seite 203), beim Zustandekommen des 
oben genannten Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet 
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 oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
Wuppertal, den 18.03.2015 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 1199 - Gathe / Paradestraße - 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 09.03.2015 den Bebauungsplan 1199 - 
Gathe / Paradestraße - als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geltungsbereich:

 

 Der Geltungsbereich erfasst einen dreieckigen Bereich zwischen der Straße 
Gathe im Westen, der Paradestraße im Osten bis Preßburger Treppe im Norden. 

Planungsziel: Mit dem Bebauungsplan 1199 soll die Zulässigkeit von Wettbüros und 
Automatenspielhallen im Bereich der Straße Gathe / Paradestraße abschließend geregelt 
werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit Begründung, im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C - 078, 
während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt 
des Bebauungsplans und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise: 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB in der 

Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 
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(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über 
Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von 
Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch den oben genannten Bauleitplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Seite 666 / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023 zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 03.02.2015 
(Gesetz- und Verordnungsblatt NRW 2015, Seite 203), beim Zustandekommen des 
oben genannten Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet 

 oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
Wuppertal, den 02.04.2015 
i.V. 
 
gez. 
 
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 

Der Stadtbote 
Nr. 12/2015

Seite 
34 von 68

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen�
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene�


Der Stadtbote 
Nr. 12/2015

Seite 
35 von 68



Der Stadtbote 
Nr. 12/2015

Seite 
36 von 68



Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 

1. Aufgebote

Aufgebote vom Sparkassenbuch:

3010883134
3011675554

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld.

Wuppertal, den 30.03.2015 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand

Der Stadtbote 
Nr. 12/2015

Seite 
37 von 68



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber 

Der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Redaktion, Vertrieb und Abonnementsbestellung 

Rechtsamt 

Rathaus 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Telefon   0202 563 6450 

E‐Mail  bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de 

 

Internet und Newsletter‐Bestellung 

www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf ‐ in der Regel alle 

2 Wochen. Einzelexemplare sind zum Preis von 2,00 EURO (einschließlich MwSt.) erhält‐

lich im 

Rathaus Barmen 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO (einschließlich MwSt. und Postzustellungsgebühr) 

Der Stadtbote 
Nr. 12/2015

Seite 
68 von 68


	BP 1182.pdf
	Inkrafttreten von Bauleitplänen
	Hinweise:

	BP 790_1.pdf
	Inkrafttreten von Bauleitplänen
	Hinweise:

	BP 486_3.pdf
	Inkrafttreten von Bauleitplänen
	Hinweise:

	BP 869_3.pdf
	Inkrafttreten von Bauleitplänen
	Hinweise:

	BP 1211.pdf
	Inkrafttreten von Bauleitplänen
	Hinweise:

	BP 1204 + 520.pdf
	Inkrafttreten von Bauleitplänen
	Hinweise:

	BP 1199.pdf
	Inkrafttreten von Bauleitplänen
	Hinweise:




